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Vergütung erfolgt nach den Anlagen zum Betriebs
kollektivvertrag (BKV) für VEG bzw. nach Arbeitsein
heiten und evtl, auch in Naturalien, wenn solche Ver
einbarungen mit dem Vorstand der LPG getroffen wur
den.

(2) Die Arbeitsleistungen von Helfern aus staatlichen 
Organen, Verwaltungen der Betriebe, gesellschaftlichen 
Organisationen, Hoch-, Fach- und Berufsschulen sowie 
sonstiger Einrichtungen sind in jedem Falle nach den 
Anlagen zum Betriebskollektivvertrag für VEG zu 
bewerten; die errechneten Beträge sind dem Haushalt 
des Rates des Kreises, in dessen Bereich der Einsatz 
erfolgte zugunsten von Einzelplan 14 — Kapitel 134 
(Ernteeinsätze) — des Staatshaushaltsplanes abzuführen. 
Die Vergütung dieser Helfer erfolgt durch den delegie
renden Betrieb bzw. die delegierende Einrichtung in 
Höhe des bisherigen Durchschnittsverdienstes.

(3) Studenten, Fach- und Berufsschüler sowie Schüler 
von der 9. Klasse an aufwärts erhalten bei Arbeitsein
sätzen in ihrer Freizeit den Verdienst nach den Bestim
mungen der Anlagen zum BKV für VEG ohne Natural
versorgung durch den betreffenden Betrieb direkt ver
gütet. Ihre sonstigen Vergütungsbestimmungen werden 
durch diesen Arbeitseinsatz nicht berührt.

§ 3
(1) Die sozialistischen Betriebe der Landwirtschaft 

sind verpflichtet, über den Einsatz der Helfer einen 
Leistungsnachweis in 3facher Ausfertigung mit folgen
den Angaben zu führen:

a) Ort und Datum des Einsatzes,
b) delegierender Betrieb,
c) Name des landwirtschaftlichen Betriebes,
d) Zeitdauer des Einsatzes (Stundenzahl),
e) Wert der Arbeitsleistung nach § 2 Abs. 2 abzüg

lich der Kosten für Verpflegung und Unterkunft 
gemäß § 7.

(2) Die erste Ausfertigung des Leistungsnachweises 
ist nach Beendigung des Einsatzes an die Abteilung 
Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft des Rates 
des Kreises, in dem der Einsatz erfolgte, als Unterlage 
für die Abführung an den Staatshaushalt gemäß § 2 
Abs. 2 zu übergeben. Die zweite Ausfertigung erhält der 
delegierende Betrieb; die dritte Ausfertigung verbleibt 
im Einsatzbetrieb.

§ 4
Der An- und Abtransport der Helfer ist unabhängig 

davon, ob sie von diesen Betrieben selbst oder von den 
örtlichen staatlichen Organen gewonnen wurden, von 
den betreffenden LPG und VEG zu bezahlen. In Aus
nahmefällen kann der Rat des Kreises die Kosten zu 
Lasten des Einzelplanes 14 — Kapitel 134 (Ernteeinsätze) — 
des Staatshaushaltsplanes übernehmen. 1

(1) Die Besteuerung der Helfer regelt sich nach den 
dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die 
Besteuerung des Arbeitseinkommens, insbesondere nach 
dem § 9 der Anordnung vom 14. Januar 1960 zur Än

derung der Richtlinien über die Besteuerung des 
Arbeitseinkommens (AStR) GBl. I S. 131) und der 
Vierten Verordnung vom 30. April 1959 zur Änderung 
der Besteuerung des Arbeitseinkommens (5. ASTVO) 
(GBl. I S. 518).

(2) Sozialfürsorgeempfänger, die das 60. (weiblich) 
bzw. 65. (männlich) Lebensjahr überschritten haben 
oder die als erwerbsunfähig gelten, wird der Verdienst, 
den sie durch eine freiwillige vorübergehende Tätigkeit 
in der sozialistischen Landwirtschaft erzielt haben, 
nicht auf die Sozialfürsorgeunterstützung angerechnet.

§ 6
(1) Die Räte der Kreise können an Helfer aus der 

nichtberufstätigen Bevölkerung (außer Angehörigen 
von LPG-Mitgliedem) Prämien zahlen, wenn diese län
ger als 3 Wochen bei den Erntearbeiten mitarbeiten:

a) als ganztägige Helfer 20,— DM
für jede weitere Woche 10,— DM

b) stundenweise, mindesten 4 Stunden täglich
nach 3 Wochen 15,— DM
für jede weitere Woche 7,— DM.

(2) Den LPG wird empfohlen, aus Mitteln des Prä
mienfonds gute Leistungen von Helfern der nicht in 
der genossenschaftlichen Produktion arbeitenden Ange
hörigen der Mitglieder in ähnlicher Form zu prämiieren.

(3) Die Räte der Kreise finanzieren die nach Abs. 1 
zu zahlenden Prämien aus Einzelplan 14 — Kapitel 134 
(Ernteeinsätze) — des Staatshaushaltsplanes.

§ 7
(1) Die im § 2 genannten Helfer hat der Einsatzbetrieb 

zu verpflegen und für ihre Unterbringung zu sorgen.
(2) Die Helfer, die im § 2 Abs. 2 genannt sind, erhal

ten die Verpflegung und Unterbringung kostenlos.
(3) Die Einsatzbetriebe können für Verpflegung 

(Frühstück, Mittag-und Abendessen) höchstens 3,— DM 
und für Übernachtung höchstens 1,— DM je Tag von 
der an den Staatshaushalt abzuführenden Summe für 
Helfer gemäß § 2 Abs. 2 absetzen.

(4) Die Bestimmungen der Anordnung Nr. 1 vom
20. März 1956 über Reisekostenvergütung, Trennungs
entschädigung und Umzugskostenvergütung (GBl. I 
S. 299) und der dazu erlassenen Ergänzungsanordnun
gen gelten für Einsätze nach dieser Anordnung nicht.

§ 8
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 

1961 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 1. Juli 1959 

über die Finanzierung des zusätzlichen Arbeitskräfte
bedarfs für Emtearbeiten in der sozialistischen Land
wirtschaft (GBl. II S. 207) außer Kraft.

Berlin, den 26. August 1961
Der Minister

für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft 
R e i c h  e l  t
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